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1. Einleitung

Die Schweiz ist für Zuzüger aus Deutschland

weiterhin attraktiv. Gründe für den Zuzug

gibt es viele. Ein wesentlicher Bewegrund für

den Zuzug vieler Deutscher in die Schweiz

ist sicherlich der attraktive Schweizer Ar-

beitsmarkt. Daneben bietet die Schweiz aber

auch Steuervorteile gegenüber ihrem grossen

Nachbarn, weshalb die Schweiz insbesondere

für vermögende Privatpersonen, auch solche

die nicht mehr am Arbeitsmarkt partizipieren,

ein attraktiver Standort ist.

Doch es ist Vorsicht geboten, da Deutsch-

land sich grundsätzlich für den Wegzug von

Deutschland in die Schweiz ein weitreichen-

des, nachgelagertes Besteuerungsrecht so-

wohl für Zwecke der Einkommenssteuer als

auch bei der Erbschaftssteuer abkommens-

rechtlich hat einräumen lassen. 

Der vorliegende Beitrag gibt einen Über-

blick über gewisse Sonderregelungen in den

Abkommen zwischen den beiden Staaten zur

Vermeidung der Doppelbesteuerung bei der

Einkommens- und der Vermögenssteuer

(DBA D-CH) sowie bei der Nachlass- und

Erbschaftssteuer (Erb-DBA D-CH), wobei

die steuerrechtliche Situation und die nach-

gelagerten Auswirkungen eines Wegzuges

aus Deutschland im Fokus stehen. Auf die

deutsche Wegzugsbesteuerung, die in gewis-

sen Konstellationen im Zeitpunkt des Weg-

zuges direkt eintreten kann, wird dagegen

nicht weiter eingegangen.

1.1 Grundsätzliches zur 

«überdachenden Besteuerung»

Art. 4 Abs. 3 DBA D-CH erlaubt es dem deut-

schen Fiskus, eine in der Schweiz ansässige

Person auch in Deutschland mit ihren welt-

weiten Einkünften der unbeschränkten Ein-

kommenssteuerpflicht zu unterstellen, sofern

sie in Deutschland über eine ständige Wohn-

stätte verfügt oder dort gewöhnlichen Aufent-

halt von mind. 6 Monaten im Kalenderjahr

hat (sog. überdachende Besteuerung). 

Sofern die Voraussetzungen des Inneha-

bens einer ständigen Wohnstätte in Deutsch-

land nicht erfüllt sind, ist folglich erst zu prü-

fen, ob in Deutschland ein gewöhnlicher Auf-

enthalt vorliegt. Dieser ist nach abkommens-

rechtlicher Auslegung in der Regel dann zu

bejahen, wenn sich der Steuerpflichtige pro

Kalenderjahr an mehr als 183 Tagen in

Deutschland aufhält.

Einkünfte aus Schweizer Betriebsstätten

sowie selbständiger und unselbständiger Er-

werbstätigkeit (Art. 24 Abs. 1 DBA D-CH)

werden in Deutschland (unter Progressions-

vorbehalt) freigestellt. Alle übrigen Einkünf-

te werden in Deutschland unter Anrechnung

der Schweizer Steuern ordentlich besteuert.

Die Bestimmung gilt unabhängig von der

Nationalität einer betroffenen Person. Infol-

gedessen wird durch die überdachende Be-

steuerung die Besteuerung einer betroffenen

Person auf das deutsche Einkommenssteuer-

niveau angehoben.

1.2 Voraussetzungen der 

überdachenden Besteuerung

1.2.1 Ständige Wohnstätte

In der Praxis relevant ist insbesondere das

Vorliegen einer «ständigen Wohnstätte» in

Deutschland. Als ständige Wohnstätte quali-

fiziert nach einschlägiger Rechtsprechung der

deutschen Gerichte neben zum dauerhaften

Wohnen geeigneten Räumlichkeiten, dass der

Steuerpflichtige über ebendiese auch verfü-

gen kann. Es muss sich dabei nicht zwingend

um den Lebensmittelpunkt handeln. Grund-

sätzlich können folglich ebenso Ferien- und

Wochenendhäuser als ständige Wohnstätte

qualifizieren, sofern diese mit einer gewissen

Regelmässigkeit genutzt werden. Eine regel-

mässige Verwendung verlangt gemäss einem

Urteil des deutschen Bundesfinanzhofs in

München allerdings eine Verweildauer von

50 Tagen pro Kalenderjahr.

Es gilt allerdings zu beachten, dass, so-

weit ersichtlich (Stand heute), die deutsche

Finanzverwaltung die Aufgabe des bisherigen

Wohnsitzes nur dann anerkennt, wenn eine

bestehende Wohnstätte endgültig aufgegeben

wird. Eine vollständige Auflösung des deut-

schen Wohnsitzes gelingt insbesondere dann,

wenn eine Fremdvermietung oder der Verkauf

der deutschenWohnung(en)/Haus/Häuser bzw.

die Kündigung der Mietwohnung/des Miet-

hauses erfolgt. 

1.3 Erweiterte beschränkte 

Einkommenssteuerpflicht

Art. 4 Abs. 4 DBA D-CH ermöglicht Deutsch-

land bei einer in der Schweiz ansässigen na-

türlichen Person, die zuvor mindestens 5 Jahre

in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig

war, in Abweichung von den sonstigen im

DBA D-CH vorgesehenen Zuteilungsnormen

die Besteuerung aus Deutscher Quelle stam-

mender Einkünfte bis zum Ende des 5. auf das

Wegzugsjahr folgenden Jahres (sog. erwei-

terte beschränkte Steuerpflicht).

Diese Bestimmung gilt nicht für schwei-

zerische Staatsangehörige. Das deutsche Be-

steuerungsrecht greift ausserdem nicht, wenn

die natürliche Person in der Schweiz ansässig

geworden ist, um hier bei einem von ihr un-

abhängigen Arbeitgeber eine echte unselbstän-

dige Erwerbstätigkeit auszuüben. Der Arbeit-

nehmerwegzug in die Schweiz ist folglich ein

weiteres Ausschlusskriterium für die Durch-

setzung der erweiterten beschränkten Einkom-

menssteuerpflicht. Nach Ablauf der vorge-

nannten Fristen kann Deutschland grundsätz-

lich nur noch im Rahmen der ordentlichen

DBA-Zuteilungsnormen besteuern.
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1.4 Erweiterte unbeschränkte  

Erbschaftssteuerpflicht 

Unter dem Erbschaftssteuerabkommen hat 

Deutschland analog zur erweiterten beschränk-

ten Einkommenssteuerpflicht sich auch ein 

Nachbesteuerungsrecht für den Nachlass zu-

gesichert. Diese Sonderrechte bestehen aus-

schliesslich zugunsten von Deutschland. Es 

ist in diesem Zusammenhang auch darauf 

hinzuweisen, dass Zuwendungen unter Le-

benden nicht in den Anwendungsbereich die-

ses Abkommens fallen. 

 

1.4.1 In Wegzugsfällen 

Nach deutschem unilateralem Erbschafts-

steuerrecht gelten als Inländer auch deutsche 

Staatsangehörige, die sich nicht länger als 5 

Jahre dauernd im Ausland aufgehalten haben, 

ohne einen Wohnsitz im Inland zu haben.  

Das Erb-DBA DE-CH schränkt den deut-

schen Besteuerungsanspruch hier nicht ein. 

Art. 4 Abs. 4 Erb-DBA DE-CH statuiert 

nämlich, dass, wenn der Erblasser bis zum 

31.12 des auf die Wohnsitzverlegung folgen-

den 5. Jahres verstorben ist, der Nachlass des 

Verstorbenen weiterhin der deutschen Erb-

schaftssteuer unterliegt (sog. erweiterte un-

beschränkte Erbschaftssteuerpflicht). Sind die 

Voraussetzungen erfüllt, kann Deutschland 

das gesamte Nachlassvermögen nach deut-

schem Recht besteuern. 

Art. 4 Abs. 4 Erb-DBA DE-CH kommt 

dann nicht zur Anwendung, wenn der Erblas-

ser (i.) in der Schweiz einen Wohnsitz begrün-

det hatte wegen Aufnahme einer echten un-

selbständigen Erwerbstätigkeit, (ii.) in der 

Schweiz einen Wohnsitz begründet hatte we-

gen Eheschliessung mit einem schweizeri-

schen Staatsangehörigen oder (iii.) im Zeit-

punkt, in dem er zuletzt über eine ständige 

Wohnstätte in Deutschland verfügt hatte, 

schweizerischer Staatsangehöriger oder 

Doppelbürger war. 

 

1.4.2 Bei Doppelwohnsitz 

Sofern der Erblasser in Deutschland über ei-

nen Nebenwohnsitz in der Form einer ständi-

gen Wohnstätte im Zeitpunkt seines Todes ver-

fügte, gestattet das Erb-DBA D-CH Deutsch-

land ohne Ausnahme und Dauer in Art. 4 Abs. 

3 Erb-DBA D-CH die überdachende Besteue-

rung. Die ständige Wohnstätte des Erblassers 

muss seit mindestens 5 Jahren bestanden haben. 

Die Bestimmung findet auch auf Erblasser mit 

Schweizer Staatsbürgerschaft Anwendung. 

Anders als im Abkommen mit Deutsch-

land betreffend die Einkommens- und Vermö-

genssteuer (siehe oben) verlangt Art. 4 Abs. 3 

Erb-DBA D-CH zwingend eine ständige 

Wohnstätte. Art. 4 Abs. 5 Erb-DBA D-CH 

hält allerdings zugleich fest, dass Ferienwoh-

nungen nicht als ständige Wohnstätte qualifi-

zieren. Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann 

Deutschland das gesamte Nachlassvermögen 

nach deutschem Recht besteuern. 

 

1.4.3 Durch Anknüpfung an den Begünstigten 

Sofern ein Begünstigter im Zeitpunkt des To-

des des in der Schweiz ansässigen Erblassers 

in Deutschland über eine ständige Wohnstätte 

verfügte oder dort seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt hatte, wird die überdachende Besteue-

rung ebenfalls ausgelöst. Die deutsche Seite 

hat sich somit eine doppelte steuerliche An-

knüpfung für Erbschaftssteuerzwecke vorbe-

halten. Bei fehlendem Zugriff auf den Erblas-

ser wird folglich geprüft, ob der Begünstigte 

die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 2 Erb-DBA 

D-CH erfüllt. Die Spezialregelung kommt 

dann nicht zur Anwendung, wenn sowohl 

Erblasser als auch Begünstigter im Todeszeit-

punkt über die schweizerische Staatsangehö-

rigkeit verfügten. Sofern die Voraussetzun-

gen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 2 Erb-

DBA D-CH erfüllt sind, kann Deutschland 

das dem Begünstigten zufallende Vermögen 

besteuern, d.h. seinen Anteil am Nachlass.  

 

2. Fallbeispiel  

Das Ehepaar Willhelm-Karl zieht in die 

Schweiz, um dort seinen Ruhestand zu ver-

bringen. Die beiden Kinder des Ehepaars le-

ben bereits seit mehr als 10 Jahren in der 

Schweiz, wo sie einer unselbständigen Er-

werbstätigkeit nachgehen. Im Zeitpunkt des 

Wegzuges veräussert das Ehepaar das Wohn-

haus in Rottach am Tegernsee. Sie melden 

sich ordentlich beim deutschen Einwohner-

meldeamt ab. Sie begründen Wohnsitz in 

Küssnacht am Vierwaldstättersee, wo sich 

fortan ihr Wohnsitz und Lebensmittelpunkt 

befindet. Nach mehreren Jahren in der 

Schweiz haben sie die Möglichkeit, eine Fe-

rienwohnung in Rottach am Tegernsee zu er-

werben, die sie und ihre Kinder gelegentlich 

nutzen möchten. 

 

2.1 Steuerrechtliche Würdigung 

Das Ehepaar Willhelm-Karl hat seinen Wohn-

sitz in Deutschland definitiv aufgelöst. Das 

Ehepaar verfügt auch über keine ständige 

Wohnstätte mehr in Deutschland. Die unbe-

schränkte Steuerpflicht in Deutschland endet 

somit. Die Voraussetzungen für die Anwen-

dung der überdachenden Einkommensbe-

steuerung werden somit nicht erfüllt.  

Dass das Ehepaar nach einigen Jahren 

wieder eine Ferienwohnung in Rottach am Te-

gernsee erwirbt, führt nicht zwingend zu ei-

ner möglicherweise unerwünschten deutschen 

Besteuerungshoheit. Es kommt in diesem Zu-

sammenhang insbesondere darauf an, wie in-

tensiv die Ferienwohnung genutzt wird. Eine 

Verweildauer von weniger als 50 Tagen pro 

Kalenderjahr sollte hier unproblematisch sein. 

Das Ehepaar sollte die Anzahl der Tage mit-

tels eines Kalendariums festhalten und die zu-

gehörigen Belege (Tankquittungen, Kredit-

kartenabrechnungen etc.) für den Fall einer 

späteren Überprüfung durch die zuständigen 

Behörden aufbewahren.  

Im Todesfall und unter der Annahme, dass 

sich der Erblasser/die Erblasserin mehr als 5 

Jahre dauernd im Ausland aufgehalten haben, 

sollte keine der zuvor vorgestellten Sonder-

regelungen für die Anwendung der erweiter-

ten unbeschränkten Erbschaftssteuerpflicht 

angerufen werden können. Deutschland stün-

de lediglich für das unbewegliche Vermögen 

in Deutschland, das von Todes wegen über-

tragen wird, die beschränkte Steuerhoheit zu. 

 

3. Fazit 

Die vorgestellten Sonderregelungen, die 

Deutschland in den Doppelbesteuerungsab-

kommen mit der Schweiz ausgehandelt hat, 

sind in Verbindung mit dem unilateralen deut-

schen Aussensteuerrecht von grosser Trag-

weite und sollten bei grenzüberschreitenden 

Sachverhalten stets im Hinterkopf behalten 

werden. Wie aufgezeigt wurde, können vom 

Anwendungsbereich dieser Spezialregelung 

auch schweizerische Staatsangehörige be-

troffen sein. 

Das Hauptanliegen der deutschen Seite 

war und ist es immer noch, den Steuer-Exo-

dus zu vieler (vermögender) Deutscher in die 

Schweiz zu vermeiden bzw., sofern die Vor -

aussetzungen hierfür erfüllt sind, weiterhin 

steuerlichen Zugriff auf diese Steuerpflichtigen 

zu haben. Erbschaften an die Nachkommen 

sind in der Schweiz in den Steuergesetzen 

der allermeisten Kantone von der Erbschafts-

steuer vollumfänglich befreit, was für Zuzü-

ger aus Deutschland sehr attraktiv sein kann. 

Um allerdings in den Genuss dieser und wei-

terer Steuervorteile zu kommen, ist eine in-

dividuelle steuerrechtliche Analyse rechtzei-

tig angezeigt, damit entsprechende Vorkeh-

rungen getroffen werden und unerwünschte 

Steuerfolgen für die Beteiligten vermieden 

werden können. 
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